
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat vereinbart mit dem Oberbürgermeister verbindlich folgende Grundsätze für den 
Umgang mit Presseartikeln der Fraktionen zur Veröffentlichung im Amtsblatt: 

 

1. Die Termingestaltung zur Einreichung von Amtsblattartikeln durch die Fraktionen ist so 

anzupassen, dass eine presse- und kommunalrechtliche Prüfung durch die Verwaltung 

mit ausreichendem Abstand zum entsprechenden Redaktionsschluss erfolgt.  

2. Fraktionen deren Artikel beanstandet wurde ist grundsätzlich das Recht der Korrektur 

oder Ersatzeinreichung einzuräumen. 

3. Die Fraktionen sind zeitnah mit schriftlicher Begründung über die rechtsrelevanten 

Ablehnungsgründe oder die verbindlich festgelegte Zulässigkeit schriftlich zu informieren. 

4. Die Zusendung einer entsprechenden Druckfahne durch die Redaktion des Amtsblattes 

gilt hier verbindlich als fristgerechte Bestätigung der Zulässigkeit des eingereichten 

Artikels. 

5. Die Prüfung auf presse- und kommunalrechtliche Zulässigkeit des Artikels hat nicht 

durch im Artikel Benannte oder vom Inhalt Umfasste zu erfolgen. 

6. Die zulässige und schriftlich begründete presse- und/oder kommunalrechtliche 

Beanstandung eines durch eine Fraktion eingereichten Artikels hat so zu erfolgen, dass 

die betroffene Fraktion zeitlich in der Lage ist nachzuarbeiten oder Ersatz einzureichen. 

7. Die Ablehnung von Artikeln hat ausschließlich aus presse- und kommunalrechtlichen 

Gründen zu erfolgen, so dass die Ablehnung einer objektiven sachkundigen Prüfung 

standhält.  

 


